
  GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES 
VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

   GR 240 QM MAXIMALE GRUNDFLÄCHE 
  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

      I ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
  (§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 20 ABS. 1 BAUNVO)

  BAUGRENZE
  (§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

  GRÜNFLÄCHE (Ö = ÖFFENTLICH)
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 UND ABS. 6 BAUGB)

  ZWECKBESTIMMUNG: ANGELSPORT

  WASSERFLÄCHEN
  (§ 9 ABS. 1 NR. 16 UND ABS. 6 BAUGB)

   

  UMGRENZUNG DER FLÄCHEN MIT WASSERRECHTLICHEN
  FESTSETZUNGEN
  (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

 
  HIER: WASSERSCHUTZGEBIET  (GRUNDWASSERGEWINNUNG) 

ZONE II UND III
      

 FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
  STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
  BEPFLANZUNGEN
  (§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

 FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN,
  STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
  BEPFLANZUNGEN
  (§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

 
  ERHALTUNG VON BÄUMEN

  (§ 9 ABS. 1 NR. 25 B  BAUGB)

  ERHALTUNG  SONSTIGER BEPFLANZUNG
  (§ 9 ABS. 1 NR. 25 B  BAUGB)
   

                               VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE SCHUTZFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 6  BAUGB)

                                                          HIER: SCHUTZABSTAND GEM. § 24 SAARLÄNDISCHEM
                            STRASSENGESETZ     

MUNITIONSFUNDE

Im Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
sind Munitionsgefahren nicht auszuschließen. Ein vor-
sorgliches Absuchen durch den Kampfmittelräumdienst 
wird daher empfohlen.

HINWEISE

TEIL A: PLANZEICHNUNG GESETZLICHE GRUNDLAGEN

• Der Vorhabenträger, Angelsportverein Furpach 
e.V., hat am 26.08.1999 die Einleitung eines Sat-
zungsverfahrens über den Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan 
"Nr. 41 Bielersweiher" beantragt.

• Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat am 
25.11.1999 die Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes "Nr. 41 Bielersweiher"  
beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 

 Der Beschluss  wurde am 18.12.1999 ortsüblich 
bekanntgemacht   (§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Neunkirchen, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

• Die frühzeitige Beteiligung der Bürger wurde 
im Rahmen einer Auslegung vom 07.02.2000 
bis zum 21.02.2000 durchgeführt (§ 3 Abs. 1 
BauGB).

 Sie wurde am 29.01.2000 ortsüblich bekannt ge-
macht. 

• Der Stadtrat hat am 21.06.2000 den Entwurf ge-
billigt und die öffentliche Auslegung des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes “Nr. 41 Bielerswei-
her“ (§ 3 Abs. 2 BauGB) mit paralleler Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange sowie der Nach-
bargemeinden (§ 4 Abs. 1  und 2 BauGB) be-
schlossen.

• Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
hat in der Zeit vom 10.07.2000 bis einschließlich 
10.08.2000 öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Anregungen wäh rend der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden können, am 
01.07.2000 ortsüblich bekanntgemacht (§ 3 Abs. 
2 BauGB).

• Die betroffenen Behörden, Stellen und die Träger 
öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 und 
2 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung mit 
Schreiben vom 30.06.2000 an der Aufstellung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes betei-
ligt. Im Anschreiben wurde auf die  parallel stattfi n-
dende Auslegung hingewiesen. Die vorgebrachten 
Anregungen wurden vom Stadtrat am __.__.2000 
geprüft und in die Abwägung eingestellt .

 Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.2000 den Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan "Nr. 41 Bielersweiher" 
als Satzung beschlossen (§ 10 BauGB). Der Vor-
habenbezogene Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung.

  Neunkirchen, den __.__.___

Der Oberbürgermeister

• Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hier-
mit als Satzung ausgefertigt.

  Neunkirchen, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde gem. § 10 BauGB 
am __.__.2000 ortsüblich bekanntgemacht.

 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan "Nr. 41 Bielersweiher", 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Neunkirchen, den __.__.____

Der Oberbürgermeister

VERFAHRENSVERM ERKE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG 
(NACH AUG  IN VERBINDUNG MIT BAUNVO UND PLANZV 1990)

Für die Verfahrensdurchführung und die Fest setzungen 
des Vorhabenbezpgenen Bebauungsplanes gelten 
u.a. folgende Gesetze und Verordnungen:

• das Baugesetzbuch (BauGB) in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 27. August 1997 
(BGBl. I, S. 2141, ber. 1998 S. 137),

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Be-
kanntm. der Neufassung vom 23. Januar 1990 
(BGBl. I S. 132), zul. geänd. durch Art. 3 des IWG 
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466),

• die Anlage zur Verordnung über die Ausar beitung 
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts - Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. 
De zember 1990 (BGBl. I S. 58),

• die Bauordnung (LBO) für das Saarland vom 27. 
März 1996 (Amtsbl. des Saarl. 23/1996, S. 477), 
zul. geänd. durch Gesetz Nr. 1413 zur Änderung 
der Bauordnung für das Saarland vom 08. Juli 
1998 (Amtsbl. des Saarlandes 1998, S. 721),

• der § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) i. d. Bek. der Neuf. vom 27. Juni 1997 auf 
Grund des Art. 6 des Gesetzes zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften vom 23. April 1997 
(Amtsbl. S. 538),

•  das Gesetz über Naturschutz und Land schafts-
pfl ege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. 
F.  vom 21. September 1998 (BGBl. I S. 1966),

• das Gesetz über den Schutz der Natur und Pfl ege 
der Landschaft (Saarländisches Naturschutzgesetz 
- SNG) vom 19. März 1993 (Amtsbl. des Saarlan-
des 1993, S. 346), zul. ergä. durch Berichtigung 
vom 12. Mai 1993 (Amtsbl. des Saarlandes 1993, 
S. 482),

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverun reini gun gen, Geräusche, 
Erschütterun gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutz gesetz - BImSchG) i. d. F. der Bek. 
vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zul. geänd. 
durch Art. 1 des Gesetzes  vom 09. Oktober 1996 
(BGBl. I S. 1498),

• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) i. d. Neuf. der 
Bek. vom 12.11.1996 (BGBl. I, S. 1695),

• das Saarländische Wassergesetz (SWG) i. d. F. 
der Bek. der Neuf. vom 03. März 1998 (Amtsbl. 
des Saarlandes 1998, S. 306),

• das Saarländische Fischereigesetz (SFischG) in der 
Bek. der Neuf. vom 16. Juli 1999 (Amtsbl. des 
Saarlandes 1999, S. 1282),

• das Saarländische Straßengesetz (StrG) in der Fas-
sung der Bek. vom 15. Okt. 1977 zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 26. Jan. 1994 (Amtsbl. 
des Saarlandes S.509) und vom 6. April 1995 
(Amtsbl. S. 418).

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO

hier: Versickerung

Die anfallenden unbelasteten Dachabwässer werden 
auf dem Grundstück versickert bzw. in den Bielerswei-
her eingeleitet. 

siehe Plan,

Auf den durch Planzeichen gekennzeichneten Flächen 
sind einheimische Laubbäume und Sträucher gemäß 
nachfolgender beispielhafter Gehölzliste zu pfl anzen.

Pfl anzliste

- Salix alba (Silber-Weide)
- Salix viminalis (Korb-Weide)
- Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)
- Ulmus laevis (Flatter-Ulme)
- Ulmus minor (Feld-Ulme)
- Prunus avium (Vogel-Kirsche)
- Sorbus aucuparia (Eberesche)
- Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
- Frangula alnus (Faulbaum) 
- Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
- Fraxinus exelsior (Esche)
- Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
- Virburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

Pfl anzmaterial und -qualität

Hochstämme zur Pfl anzung auf den dafür gekenn-
zeichneten Flächen: 3xv., m.B., StU 14-16 cm
Sträucher: 2xv., Höhe: mind.100 cm

siehe Plan,

Auf den im Plangebiet durch Planzeichen gekennzeich-
neten Flächen sind die vorhandenen Bäume, Sträu-
cher und sonstigen Bepfl anzungen zu erhalten und 
gegebenenfalls durch Neupfl anzungen zu ersetzen. 
Neupfl anzungen unterliegen der Bindung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

Die durch Planzeichen gekennzeichneten Einzelbäume 
sind dauerhaft zu erhalten.

5.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR 
    PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 

BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20  BAUGB IN ANWENDUNG DES § 8 A 
 BNATSCHG

 

6.  FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON 
     BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 

BEPFLANZUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A  BAUGB

7.  FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON 
     BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 

BEPFLANZUNGEN

        GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB 

  VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
“NR. 41 BIELERSWEIHER”

KREISSTADT NEUNKIRCHEN - STADTTEIL KOHLHOF

FISCHEREIGESETZ

Die Nutzung des Gewässers als Angelweiher unterliegt 
den Bestimmungen des Saarländischen Fischereigeset-
zes (SFischG) in der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 16. Juli 1999.

SCHUTZFLÄCHEN NACH § 24 SAARLÄNDI-
SCHEM STRASSENGESETZ
GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB i.V.M. § 24 Saarl. StrG

Entlang der im Süden des Plangebietes verlaufende  
Landesstraße L.I.O. 114 (Limbacher Straße) ist gemes-
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn ein 
Schutzstreifen von 20m festgesetzt. Innerhalb dieser 
Fläche sind Hochbauten jeglicher Art, Größe und 
Zweckbestimmung unzulässig. Vorhandene Anlagen 
genießen Bestandsschutz.

WASSERSCHUTZZONE II UND III

Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb der Wasser-
schutzzone II und III der Kreisstadt Neunkirchen 
des, auf der Grundlage des § 79 Abs. 2 Saarlän-
dischen Wassergesetz in der Bekanntmachung vom 
30.06.1982, durch Verordnung vom 06. März 1986 
festgesetzten Wasserschutzgebietes "Hirschberg- und 
Kasbruchtal". Die hierin getroffenen Handlungen und 
Unterlassungen sind zu beachten. Weiterhin sind 
folgende Richtlinien in der Planung zu beachten:

• Anforderungen an die Verwendung von aufbereite-
ten Altbaustoffen (Recyclingbaustoffen) und industri-
elle Nebenprodukte im Erd- und Straßenbau aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht,

• die DVGW-Richtlinien des Arbeitsblattes W 101,

• Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an          
Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWag),

• Richtlinien für den Bau von Abwasseranlagen in 
Wassergewinnungsgebieten (RiAbwWag),

• die Vorgaben des Arbeitsblattes A 142 "Abwasser-
kanäle und -leitungen in Wassergewinnungsgebie-
ten" der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV).

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
“NR. 41 BIELERSWEIHER"

KREISSTADT NEUNKIRCHEN - STADTTEIL KOHLHOF

M 1: 1000 im Original
DIN A 3 ohne Maßstab

500 10 100

INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE RAUM-, GRÜN-, UMWELT-  UND STADTPLANUNG mbH
RATHAUSSTRASSE 12, 66557 ILLINGEN, TELEFON: 06825 - 942940, FAX: 06825 - 9429420

FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB 
 
  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches      siehe Plan
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  WSZ II

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORGINAL BESTÄTIGT.

1. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 

1.1 Grundfl äche

1.2 Zahl der Vollgeschosse

2. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 Nr. 2 BAUGB

3.  ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE 
GEM. § 9 ABS. 1 Nr. 15 BAUGB

zulässige Arten von Nutzungen: 

4. WASSERFLÄCHEN 
    GEM. § 9 ABS. 1 Nr. 16 BAUGB 

       

siehe Plan, 

hier: Grundfl äche
gem. § 19 BauNVO

Die bauliche Anlage darf nur mit einer maximalen 
Grundfl äche von 240 qm, innerhalb des durch Baugren-
ze gekennzeichneten Bereiches errichtet werden. 

hier: Zahl der Vollgeschosse
gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 und Abs 3 Nr. 2 BauNVO so-
wie § 20 Abs.1 BauNVO 

Die bauliche Anlage darf nur mit maximal einem 
Vollgeschoß errichtet werden. 

siehe Plan,

hier: Baugrenzen
gem. § 23 Abs. 3 BauNVO

Bauliche Anlagen dürfen nur in dem durch Baugrenze 
gekennzeichnenten Bereich errichtet werden.

siehe Plan, 

hier:  Zweckbestimmung Angelsport
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Innerhalb der öffentlichen Grünfl äche sind alle zuge-
hörigen Funktionen und Anlagen zulässig, die im 
direkten Zusammenhang mit der Nutzung durch den 
Angelsportverein Furpach e.V. stehen.

Innerhalb des als öffentliche Grünfl äche gekennzeichne-
ten Bereiches sind oberirdische Nebenanlagen von 
untergeordneter Bedeutung in dem Maße zulässig, in 
dem sie für die Nutzung durch den Angelsportverein 
Furpach e.V. notwendig sind und in direktem Zusam-
menhang mit der angegebenen Nutzung stehen. Hierzu 
zählen z.B. technische Nebenanlagen, die der Versor-
gung der Fischerhütte mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
Wasser sowie Ableitung von Abwasser dienen.

Stellplätze sind innerhalb des als öffentliche Grünfl äche 
gekennzeichneten Bereiches nur in der Anzahl zuläs-
sig, der durch die zugelassene Nutzung verursachten 
Bedarfs entspricht. Dies gilt nur für die Bereiche der 
Grünfl äche, die innerhalb der Wasserschutzzone III 
liegen.

siehe Plan,

hier: Angelweiher
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB


